
 

Sebastian-Kneipp-Schule  
Berufsfachschule des Kneipp-Bund e.V.  
Brucknerstraße 1, 86825 Bad Wörishofen 

„Staatlich anerkannte Ersatzschule“ lt. Staatsministerium für 
Unterricht und Kultus 
BfS für Massage mit Wirkung vom 1. Januar 1973 
BfS für Physiotherapie mit Wirkung vom 1. August 1985  

Bestätigung zur Vorlage bei 
den Gemeinde- und 
Stadtverwaltungen 

 

Beantragung eines 
Erweiterten Führungszeugnisses (Belegart OE) 
nach § 21 b Absatz 3 Phys Th-APrV und § 21 a Absatz 3 
Phys Th-APrV 
 
 

Hiermit bestätigen wir, dass 
Frau/Herr 

 
         
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Vorname und Name des Schülers 

 
 
____________________________________________________________ 

Geburtsdatum 

 
von uns aufgefordert wurde, ein erweitertes Führungszeugnis gem. § 21 b Absatz 3 

Phys Th-APrV und § 21 a Absatz 3 Phys Th-APrV für den Lehrgang „Anpassungslehrgang für 
Physiotherapeuten aus der EU und Drittstaaten“ vorzulegen. 
 
Für die Erteilung der Erlaubnisse zum Führen der Berufsbezeichnungen bei den 
nichtakademischen Heilberufen ist es notwendig mittels eines erweiterten 
Führungszeugnisses (Belegart OE) die charakterliche Eignung nachzuweisen.  
 
Daher bitten wir um Ausstellung eines solchen Führungszeugnisses an folgende 
Adresse:  
 
 

Sebastian-Kneipp-Schule, Brucknerstraße 1, 86825 Bad Wörishofen 
 
 
Verwendungszweck: Anpassungslehrgang für Physiotherapeuten aus der EU 
und Drittstaaten  
 
Dies gilt auch für die Ausstellung von Zweitschriften der genannten Erlaubnisse. 
 
  
 
Angaben für das Einwohnermeldeamt: 
Belegart: OE (erweitertes Führungszeugnis) 

Lt. Bayerisches Verwaltungsverfahrensgesetz (BayVwVfG) vom 23. Dezember 1976 

Art. 1, Abs. 2 ist unsere Schule eine Behörde. 

 

Das polizeiliche Führungszeugnis wird für eine schulische Ausbildung ohne 

Ausbildungsvergütung benötigt, daher befürwortet die Sebastian-Kneipp-Schule eine 

Gebührenbefreiung für den / die AntragstellerIn. 

 


